
 
 
Beschluss: 

 

Abstimmungsergebnis 
einstimmig 

 
Es wird beschlossen, den räumlichen Geltungsbereich der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 42 „Brucher-Talsperre“ auszudehnen. Die Grundstücke 
Gemarkung Marienheide, Flur 21, Flurstücke-Nrn. 110 und 111 sollen nunmehr 
gänzlich in den Geltungsbereich einbezogen werden. Hierauf basierend soll dann 
die öffentliche Auslegung des Bauleitplanes stattfinden. 
 

 


